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Regel- und Anlassbeurteilung
von Beamten

Deutsche Post AG



Die Deutsche Post AG (DP AG) führte zum 1. Januar 2015 ein neues
Beurteilungssystem für verbeamtete Kolleginnen und Kollegen ein.
Anlass hierfür waren entsprechende Änderungen im Bundesbeamten-
gesetz, die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums und die aktuelle
Rechtsprechung.

Regelmäßige Beurteilungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie sind
unter anderem Grundlage für rechtssichere Auswahlentscheidungen
bei Beförderungen, Aufstiegsverfahren und bei der Besetzung von
Arbeitsposten.

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Systems der Regel-
und Anlassbeurteilung dargestellt:

Die Regelbeurteilung
Für wen?
Für alle Beamten bei der DP AG mit Dienstbezügen (jedoch nicht im
Spitzenamt ihrer Laufbahn), mit dienstlich begründeter Beurlaubung
oder Insichbeurlaubung. Ausgenommen sind freigestellte Betriebs-
ratsmitglieder, Schwerbehindertenvertreter und Gleichstellungs-
beauftragte oder aus persönlichen Gründen freigestellte/beurlaubte
Beamte.

Beurteilungszeitraum?
Für die zurückliegenden zwei Kalenderjahre.

Wann?
Bis spätestens zum 30. April des auf den Beurteilungszeitraum
folgenden Jahres.

Von wem?
Erstbeurteiler ist der/die Fachvorgesetze (wie etwa die Zustellstütz-
punktleitung). Zweitbeurteiler ist der/die unmittelbare Dienstvorgesetzte,
welche/r auch abschließend über die Beurteilung entscheidet (zum
Beispiel die Brief-Niederlassungsleitung).



Die Anlassbeurteilung
Diese ist erforderlich, wenn keine aktuelle Regelbeurteilung vorliegt, jedoch
aus persönlichen oder dienstlichen Gründen ein Anlass für eine Beurteilung
besteht (zum Beispiel für die Teilnahme an einem Aufstiegsverfahren in
eine höhere Laufbahn oder bei Bewerbungen auf andere Dienstposten). Es
gelten die gleichen Regelungen und Formulare wie bei der Regel-
beurteilung. Anlassbeurteilungen umfassen mindestens einen Beurteilungs-
zeitraum von sechs Monaten.

Hinweise:
Regelbeurteilungen bleiben dauerhaft in der Personalakte.
Wer mit einer Beurteilung nicht einverstanden ist, muss
innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt Einspruch mit
kurzer schriftlicher Begründung erheben. Der Einspruch
wird dann an die Schlichtungsstelle (zwei Arbeitgeber-
und zwei Beschäftigtenvertreter) weitergeleitet. Diese
muss den Beamten anhören und auf eine gütliche
Einigung hinwirken. Das Letztentscheidungsrecht hat
der/die unmittelbare Dienstvorgesetzte.

Wie?
Sieben Beurteilungskriterien mit jeweils neun Beurteilungsstufen (siehe
Schaubilder). Von der besten Beurteilungsstufe (9 Punkte) bis zur
schlechtesten Beurteilungsstufe (1 Punkt) sukzessiv absteigende
Punktvergabe. Das Gesamturteil wird aus den addierten Einzelpunkten –
gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines besonders positiven
Gesamteindrucks (bis zu drei Zusatzpunkte möglich) – dividiert durch die
Anzahl der Beurteilungskriterien gebildet und danach in der Zuordnungs-
tabelle abgelesen.







Beitrittstermin                              Datenschutz
Die von mir nachstehend gemachten Angaben werden für Zwecke der satzungsgemäßen Aufga-
ben der DPVKOM verarbeitet. Eine anderweitige, über die Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Auf-
gaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist der DPVKOM nur
erlaubt, sofern sie aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder ich ausdrücklich eingewil-
ligt habe. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Jedes Mitglied hat darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) das Recht auf Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Spei-
cherung (Art. 15 DS-GVO) sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17
DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO), das Recht auf
Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO), das Widerspruchsrecht (Artikel 21 DS-GVO) und das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO). Weitere Informationen zu
Ihren Rechten nach der DS-GVO erhalten Sie unter www.dpvkom.de/hinweise-zum-datenschutz/.

Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / *Pflichtfeld)

Beitragseinzug  (*Pflichtfeld)

Name, Vorname * Geburtsdatum * Geschlecht m/w/div. *

Straße, Hausnummer * Postleitzahl, Wohnort *

Telefon  *  privat  / dienstlich E-Mail  * privat  / dienstlich

Beruf / ausgeübte Tätigkeit Arbeitgeber / Beschäftigungsstelle *

Mitglied einer anderen Gewerkschaft seit (Datum) Monatsbrutto in EURO *                                                                Wochenarbeitszeit (Std.)

Personalnummer * Arbeitnehmer/in      Beamter/in      Insichberurl.      Auszubildende/r    Rentner/in/Pensionär/in

IBAN (22 Ziffern inkl. Länderkennzeichen) BIC

Geldinstitut Kontoinhaber

 Datum, Unterschrift *

Datum, Unterschrift *

Werber (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Name, Vorname Anschrift

IBAN (22 Ziffern inkl. Länderkennzeichen) BIC

Geldinstitut Kontoinhaber
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Beitrittserklärung

Mit dem monatlichen Beitragseinzug durch den Arbeitgeber für die DPVKOM oder Beitragseinzug von meinem Konto mittels SEPA-Lastschriftman-
dat zum 01. oder 15. des Monats bin ich einverstanden.
SEPA Lastschriftmandat
Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) • Fränkische Str. 3 • 53229 Bonn
Gläubiger-Identifikationsnummer DE60ZZZ00000146911 – Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer und wird separat mitgeteilt.
Mit meiner vorstehenden Unterschrift ermächtige ich die DPVKOM, die monatlichen Beitragszahlungen vom genannten Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Gleichzeitig weise ich das Kreditinstitut an, die von der DPVKOM auf das Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Der Lastschrifteinzug erfolgt grundsätzlich am 1. des Monats; fällt dieser auf ein Wochenende, erfolgt der Lastschrifteinzug am 1. Werktag des Mo-
nats. Änderungen vorbehalten.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hiermit erkläre ich
meinen Beitritt zur
Kommunikations-
gewerkschaft DPV

ab dem
01. _______________ 20______

Bitte ankreuzen: Ich möchte die Mitgliederzeitschrift
in Papierform O / als E-Paper O erhalten.*

Bitte vollständig ausgefüllt absenden an: Fränkische Str. 3
53229 Bonn


